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Arbeitsübersetzung – Der Originaltext ist die französische Fassung. 

Bundesasylzentrum Martigny 

Ausgangslage 

Nutzung vor 2017 Das Grundstück wird zurzeit 

teilweise von der 

Eidgenössischen 

Zollverwaltung (EZV) 

genutzt. Es befindet sich in 

der gemischten Zone für 

Geschäfts- und 

Gewerbebauten (ohne 

Wohnbauten). 

Kanton Wallis 

Gemeinde Martigny 

Grundeigentümer Bund 

Fläche ca. 0,7 ha 

Der Perimeter ist mit 

der EZV zu 

bestimmen. 

Zwischenergebnis 

Infrastrukturtyp Bundesasylzentrum (BAZ) 

Zweck Der Standort dient primär der Unterbringung von Asylsuchenden. 

Vorgesehene Nutzung Auf dem nicht von der EZV genutzten Teilgrundstück sollen in einer 

Anlage mit modularen Strukturen 250 Unterbringungsplätze und die 

nötigen Arbeitsplätze bereitgestellt werden. 

Rahmenbedingungen 

Infrastruktur 

Diese sind mit der EZV, dem Kanton Wallis und der Gemeinde für den 

Stand der «Festsetzung» zu koordinieren. 

Rahmenbedingungen 

Betrieb 

Parallele Belegung des Standorts. Die Modalitäten sind mit der EZV zu 

vereinbaren. 

Erläuterungen 

a) Koordination 

In der Region Westschweiz sind zwischen den Kantonen Waadt und Wallis Gespräche über die 

Standorte für ein drittes BAZ mit Warte- und Ausreisefunktion sowie eine strategische Reserve im 

Gang. Das Grundstück der EZV in Martigny wird als Standort für dieses dritte BAZ evaluiert. Vor 

einer Überführung des Standorts in den Koordinationsstand „Festsetzung“ müssen die 
verschiedenen Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit den Kantonen und den betroffenen 

Gemeinden analysiert werden. Dabei können auch Lösungsvorschläge (bspw. Alternativstandorte) 

diskutiert werden. 

Ein Teil dieses Grundstück wird von der EZV momentan nicht genutzt. Die Realisierung des BAZ 

würde in Koordination mit der EZV basierend auf einer parallelen Belegung erfolgen. 

b) Vertragsbedingungen 

Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Bundes. 

c) Infrastruktur/Bauten 

Dieses BAZ hätte eine Kapazität von 250 Unterbringungsplätzen für Asylsuchende. Für die 

Verwaltung würden einige Arbeitsplätze geschaffen; auch für das Betreuungs- und 

Sicherheitspersonal würden Arbeitsplätze bereitgestellt. Für die Infrastruktur sind modulare Bauten 

vorgesehen. 

d) Betrieb 

Die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr ist mit dem SBB-Bahnhof in 15 Minuten Gehdistanz 

und einer nahe gelegenen Bushaltestelle (Martigny Verdan) gewährleistet. Die Erschliessung mit 
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Wasser und Strom sowie das Befahren und Begehen des Grundstücks sind mit der EZV zu 

koordinieren. 


